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RS Vwgh 1989/10/18 89/02/0086
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs1 lita;

Rechtssatz

Aus der Bestimmung des § 4 Abs 1 lit a StVO ergibt sich nicht die Verp6ichtung an den Unfallsort zurückzukehren,

wenn der betre8ende Fahrzeuglenker nach Verlassen der Unfallstelle auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde

(Hinweis E 17.6.1971, 2223/70, VwSlg 8038 A/1971). Hat der Fahrzeuglenker nicht "sofort angehalten", so ist es von

vornherein gedanklich ausgeschlossen, dass ihm dies zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich ist.
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